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Die in dieser Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI) enthaltenen technischen Lösungen schließen
andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.
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Laserdrucker sind in der unterschied-
lichsten Ausführung in fast jedem moder-
nen Büro anzutreffen. Neben den zahl-
reich verbreiteten Schwarzweißgeräten
werden immer häufiger auch Farblaser-
drucker eingesetzt.

Die Vielfalt der angebotenen Geräte führt
dazu, dass regelmäßig in verschiedenen
Medien Testberichte publiziert werden, die
neben der reinen Funktionsgüte auch
zunehmend mögliche Gesundheits-
gefahren durch den Betrieb der Geräte
behandeln. Oft wird hierbei verschwie-
gen, dass nicht das bloße Vorhandensein
eines Stoffes gefährlich ist, sondern allein
die Dosis darüber entscheidet, ob eine
Substanz schädliche Wirkung entfaltet.

Der Anwender oder Benutzer reagiert hie-
rauf mit entsprechender Verunsicherung.
Hier möchte Ihre Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft Hilfestellung leisten und 
mit dieser Schrift aufklärend wirken. 

Nach einer kurzen Beschreibung des
Funktionsprinzips von Laserdruckern wird
das Thema Emissionen näher erläutert. 

Wichtige Hinweise zur Aufstellung und
zum Betrieb der Geräte schließen sich an,
bevor auf recycelte Tonerkartuschen, Hin-
weise zur Beschaffung und die Bedeutung
des Berufsgenossenschaftlichen Prüfzei-
chens eingegangen wird.

VVorbemerkung
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Das Druckbild der ganzen Seite wird von
einem Laserstrahl und einem Spiegel-
system auf die Trommel geschrieben. An
den so belichteten Stellen verringert sich
die elektrostatische Ladung der Trommel
und es entsteht ein latentes, nicht sicht-
bares Abbild der Druckseite. Einige
Drucker verwenden statt des Laserstrahles
eine Reihe von dicht nebeneinander an-
geordneten Leuchtdioden zum gesteuerten
Belichten der Trommel (so genannter LED-
Drucker). Wird nun entsprechend gela-
denes Tonerpulver in die Nähe der
Trommel gebracht, „saugen“ die belichte-
ten Stellen den Toner an und es haftet auf
der Trommel ein sichtbares (spiegelver-
kehrtes) Abbild der Druckvorlage aus
Tonerpulver. Bei Farbgeräten wird diese
Prozedur für jede Grundfarbe wiederholt.

Im nächsten Prozessschritt wird elektrosta-
tisch aufgeladenes Papier an der Trommel
vorbeigeführt. Durch die entstandene
Polaritätsdifferenz wird das Tonerpulver
vom Papier angezogen und bleibt dort
haften. Anschließend durchläuft das
Papier eine Fixierstation, in der das
Tonerpulver durch Druck und Hitze 
(ca. 170 °C) auf dem Papier festge-
schmolzen wird. Durch diesen Prozess-
schritt sind Emissionen leicht flüchtiger
Tonerbestandteile denkbar.  

Laserdrucker, wie auch Kopiergeräte,
arbeiten nach dem gleichen Funktions-
prinzip, dem so genannten elektrofoto-
grafischen Verfahren.

Das Herzstück der Geräte ist die Bild- oder
Photoleitertrommel. Die Oberfläche dieser

11Funktionsprinzip

im Betrieb rotierenden Walze ist mit einer
Beschichtung versehen, die unter Lichtein-
wirkung ihre elektrostatischen Eigen-
schaften ändert.

Zu Beginn eines Druck- oder Kopier-
prozesses wird die Bildtrommel durch 
die so genannte Ladekorona elektrostatisch
aufgeladen. Verfahrensbedingt kann durch
diese Technik Ozon entstehen. Alternativ
wird in Laserdruckern auch die so ge-
nannte Transferrollen-Technologie ein-
gesetzt, die praktisch kein Ozon mehr 
freisetzt.
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Gleichzeitig wird die Bildtrommel von
noch anhaftendem Resttoner gereinigt und
durch eine spezielle Belichtungseinrichtung
wieder auf ein einheitliches Potenzial
gebracht.

Die Produktqualität (Güte der Ausdrucke)
wird wesentlich von den Eigenschaften
des Toners beeinflusst. Tonerpulver besteht
daher aus einem sehr feinkörnigen
Gemisch verschiedener Stoffe. 

Es sind dies im Wesentlichen

■ Harzpartikel, um den Toner auf dem
Papier aufschmelzen (fixieren) 
zu können,

■ Farbpigmente, um den gewünschten
Farbeindruck zu erzielen und

■ magnetisierbare Metalloxide, um
die elektrostatischen Ladungsvorgänge
zu realisieren. 

Die Hauptinhaltsstoffe, wie auch mögliche
Verunreinigungen, z. B. Spuren von
Schwermetallen, liegen in der Regel nicht
in freier Form vor, sondern sind in einer
Harzmatrix oder direkt im Metallgitter
gebunden.
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Wie oben schon angedeutet, sind durch
den Prozess „Laserdrucken“ verschiedene
Emissionen, d. h. Austritt von Gasen,
Stäuben oder sonstigen Stoffen denkbar.

Da es bisher zu diesem Thema nur sehr
wenige wissenschaftliche Untersuchungen
gab, hat die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft zusammen mit dem Berufsgenossen-
schaftlichen Institut für Arbeitssicherheit
(BIA) in einem Forschungsprojekt das
Emissionsverhalten von Laserdruckern und
Kopiergeräten untersucht. Es sollte die
Frage beantwortet werden, ob Gesundheits-
gefährdungen durch die Inhaltsstoffe der
Verbrauchsmaterialien (z. B. Toner) oder
durch den Umgang mit den Geräten ent-
stehen können.

In diesem Projekt wurden neben den
bekannten klassischen Analyseverfahren
auch erstmals biologische Testverfahren ein-
gesetzt. Dies hat den Vorteil, dass Abluft-
ströme oder Stoffgemische in ihrer
Gesamtheit, d. h. unabhängig von ihrer
Zusammensetzung, hinsichtlich schädlicher
Wirkungen beurteilt werden können.

So werden z. B. im Labor isolierte Zellen
der Lunge (Makrophagen) mit Tonerstäuben
beaufschlagt. Die entstehenden Stoff-
wechselprodukte und Reaktionen der Zellen
sind dann ein Maß für die Schädlichkeit
der zugeführten Substanz.

Eine weitere neue Methode ist die
Bewertung der gesamten Geräteabluft

durch einen Leuchtbakterientest. Diese
Bakterien werden wegen ihrer großen
Empfindlichkeit gegenüber schädlichen
Substanzen bisher erfolgreich für die Über-
prüfung von Gewässerqualitäten einge-
setzt.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes
beruhigen. Alle Drucker, die in einer nahe-
zu luftdichten Prüfkammer bei Dauer-
betrieb (es wurden also Bedingungen
simuliert, wie sie selbst in schlecht ge-
lüfteten Büro- oder Wohnräumen nie vor-
kommen) untersucht wurden, zeigten 
ähnliche Ergebnisse. Es konnten weder
nennenswerte Austritte von Tonerstaub in
die Raumluft, noch kritische Mengen so
genannter flüchtiger Kohlenwasserstoffe,
wie Benzol, Styrol oder Toluol gemessen
werden. Alle Konzentrationen lagen weit
unterhalb der gültigen Grenzwerte. Der
Ozonausstoß der Laserdrucker war so
gering, dass er sich in der Prüfkammer
z. T. nicht nachweisen ließ. Auch die
Resultate der neuen biologischen Test-
verfahren fügen sich in dieses Bild. 

Wegen der prinzipiellen Gerätegleichheit
lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse
im Wesentlichen auch auf Schwarzweiß-
Laserdrucker oder Kopiergeräte übertra-
gen.

Ähnliche Ergebnisse hat das Gefahrstoff-
labor des Thüringer Landesamtes für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bei
Messungen in Büroräumen erhalten. Die

22Emissionen
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Untersuchungen ergaben, dass der
Staubgehalt in der Luft in Räumen mit
Drucker- oder Kopierbetrieb nicht größer
ist als in Räumen ohne diese Geräte.
Schwermetalle waren in den Staubproben
nur in Konzentrationen nachzuweisen, die
weit unterhalb der normalen Außenluft-
verunreinigung liegen.

Alle Untersuchungsergebnisse und deren
arbeitsmedizinische Bewertung führen zu
der Aussage, dass eine Gesundheits-
gefährdung durch den Betrieb von

Laserdruckern am Arbeitsplatz sehr
unwahrscheinlich ist, bestimmungs-
gemäßer Betrieb und regelmäßige
Wartung vorausgesetzt.

Es gibt bisher keinen wissenschaftlichen
Nachweis einer durch Tonerstäube her-
vorgerufenen Erkrankung. Auch in Einzel-
fallschilderungen konnte ein Zusammen-
hang insbesondere mit einer beruflichen
Exposition nicht hinreichend belegt 
werden.
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Laserdrucker, wie auch Kopiergeräte, dür-
fen selbstverständlich in Arbeitsräumen am
Arbeitsplatz betrieben werden. Insbeson-
dere kleine Laserdrucker sind für den direk-
ten Betrieb am Platz konzipiert. Aus phy-
siologischen Gründen empfehlen wir den
Drucker so aufzustellen, dass der Abluft-
strom nicht direkt zum Arbeitsplatz weist.

Wird ein Drucker als Abteilungsdrucker
von mehreren Personen benutzt, sollte er in
einem separaten Raum betrieben werden.
Dies ist weniger störend und aus ergono-
mischen Gründen eine wünschenswerte
Unterbrechung der sitzenden Tätigkeit.

Besondere Belüftungsmaßnahmen sind
nicht nötig; die übliche freie Lüftung für
Büroräume reicht aus. Nur sehr große
Laserdrucker benötigen eine besondere
Abluftführung nach den Vorgaben des
Herstellers.

Alle Mitarbeiter müssen in die Bedienung
des Druckers eingewiesen werden. Hierzu
gehört neben dem richtigen Papiernach-
legen auch die einfache Störungsbesei-
tigung.

Moderne Laserdrucker erlauben ein staub-
freies Nachfüllen des Toners bzw. Tausch
der Tonerkartusche, wobei sich zwei ver-
schiedene Systeme am Markt durchgesetzt
haben. So wird bei einigen Geräten der
Tonerbehälter von der Druckeinheit
getrennt und gegen einen neuen Toner-
behälter ausgetauscht.

Aufstellung und Betrieb33

Andere Laserdrucker arbeiten mit einer
geschlossenen Druckkassette, d. h. es wird
immer die komplette Einheit, bestehend
aus Druckwerk und Tonerbehälter, ausge-
tauscht.
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Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen sind
bei diesen Handlungen nicht nötig. Die
normalen arbeitshygienischen Maß-
nahmen, wie anschließendes Hände-
waschen, reichen aus.

Mit dem Nachfüllen von Toner oder dem
Auswechseln der Tonerkartuschen sollten
nur Mitarbeiter betraut werden, die hierzu
eine gesonderte Einweisung erhalten
haben. Aus Unkenntnis werden sonst leicht
feine Abdichtungen beschädigt oder
Tonerpulver verschüttet.

Wenn durch Defekte oder unsachgemäßen
Umgang Tonerpulver verschüttet wird, soll-
te es mit einem feuchten Tuch aufgenom-
men und nicht aufgewirbelt werden.
Verschmutzte Kleidung oder Hände sollten
mit kaltem Wasser gereinigt werden, um
den Toner nicht zu verschmieren.

Um einen störungsfreien und emissions-
armen Betrieb der Geräte zu gewährleisten,
ist die regelmäßige Wartung von großer
Bedeutung. Die Wartungsintervalle richten
sich nach Arbeitsweise und Beanspruchung
des Druckers und können nur vom Hersteller
vorgegeben werden.
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Weiterhin muss für jeden Toner ein
Sicherheitsdatenblatt, in dem die Haupt-
inhaltsstoffe angegeben sind, vorgehalten
werden. Außerdem ist durch ein bakteriel-
les Prüfverfahren der Ausschluss erbgutver-
ändernder Eigenschaften im Tonerpulver
nachzuweisen. 

Andere Druckerhersteller lassen die ver-
brauchten Module komplett umweltgerecht
entsorgen und bieten nur fabrikneue
Tonerkassetten an.

Eine Garantie für gute Druckergebnisse
und schadstoffarmen Betrieb geben die
Hersteller von Laserdruckern in der Regel
nur für die von ihnen autorisierten Ver-
brauchsmaterialien.

Verbrauchte Tonerkartuschen werden häu-
fig vom Gerätehersteller zurückgenommen,
aufbereitet und, mit neuem Toner gefüllt,
wieder in den Vertrieb zurückgegeben.
Dieses Recyceln von Tonermodulen wird
zunehmend auch von Fremdanbietern
durchgeführt. Da es auf diesem „No-
Name-Markt“ große Qualitätsunterschiede
gibt, empfehlen wir, nur Produkte zu benut-
zen, die der neuen Norm DIN 33 870
(Anforderungen und Prüfungen für die
Aufbereitung von gebrauchten Toner-
modulen schwarz für elektrofotografische
Drucker, Kopierer und Fernkopierer)
vom Januar 2001 entsprechen. 

Diese Norm beschreibt, wie gebrauchte
Tonermodule aufbereitet (Demontage,
Reinigung, Austausch von Verschleißteilen)
und mit neuem Toner wieder befüllt wer-
den. Umfangreiche Funktionstests und
Prüfungen schließen sich an, damit eine
gleich bleibende Druckqualität und ein
störungsfreier Betrieb gewährleistet wer-
den können.

Recycling44
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Der Fachausschuss Verwaltung und seine
ihm angeschlossene Prüf- und Zertifi-
zierungsstelle gibt mit dem Einkaufsführer
regelmäßig Empfehlungen zur Beschaffung
von Büromöbeln und Bürogeräten heraus.*)

Für besonders emissionsarme und nach
aktuellen ergonomischen Erkenntnissen
gestaltete Geräte wurde vom Fachaus-
schuss ein neues Gütesiegel kreiert. Es
handelt sich um das bekannte BG-Zeichen
mit dem Zusatz „sicher, ergonomisch,
emissionsarm“.

Dieses Zeichen wurde schon für Bild-
schirmgeräte vergeben, die insbesondere
durch ihre ergonomischen Eigenschaften
und Strahlungsarmut überzeugen.

Um dieses Prüfzeichen auch für Laser-
drucker anzubieten, wurden auf der Basis
des genannten Forschungs-Projektes neue
Prüfgrundsätze erarbeitet.

Neben den klassischen Prüffeldern, wie
elektrische und mechanische Sicherheit,
Gefährdung durch Lärm oder Strahlung,
werden zusätzlich verschiedene
Geräteemissionen (Stäube, Ozon, Benzol,
etc.) überprüft. Die Festlegung der
zugehörigen Grenzwerte erfolgte im
Hinblick auf eine allgemeine Belastungs-
minimierung im Sinne des Arbeitsschutz-
gesetzes sehr progressiv, d. h. sofern vor-
handen, wurden auch aktuelle Umwelt-
oder Innenraumrichtwerte als Kriterien 
herangezogen, die weit unter den gültigen
Arbeitsplatzgrenzwerten liegen. Einen
zusätzlichen Beurteilungsschwerpunkt bil-
den die vorgestellten biologischen
Testverfahren.

Unsere Empfehlung lautet deshalb:
Achten Sie beim Einkauf von neuen Laser-
druckern auf das BG-PRÜFZERT-Zeichen
und forden Sie es bei Ausschreibungen
von den Geräteherstellern.

Beschaffung55

Fachausschuss
Verwaltung

sicher
ergonomisch
emissionsarm

*) Weitere Informationen fordern Sie auf den Internet-Seiten der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
unter www.vbg.de an.
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Ihre regional zuständigen Bezirks-
verwaltungen für Fragen und Mit-
teilungen zur Prävention einschließlich
Seminarinformationen, Rehabilitation,
Versicherungsschutz (einschließlich
freiwilliger Versicherung und Auslands-
unfallversicherung) sowie Veranlagung
und Veränderung von Unternehmen: 

Ihre Abteilung für Beitragsfragen:
Tel.: (0 40) 51 46-29 40
Fax: (0 40) 51 46-27 71, -27 72, 

-28 34, -28 74, -28 76 oder -28 79

Seminarinformationen erhalten Sie von
Ihrer regional zuständigen Bezirks-
verwaltung (siehe linke Spalte) oder
unter www.vbg.de/seminare/index.html

Akademie Dresden
Königsbrücker Landstraße 4c
01109 Dresden-Klotzsche
VBG-Büro Tel.: (03 51) 8 89 23-0
VBG-Fax: (03 51) 8 83 49 34
Hotel-Tel.: (03 51) 4 57 30 00

Sporthotel Schloss Gevelinghausen
Schlossstraße 1
59939 Olsberg
VBG-Büro Tel.: (0 29 04) 97 16-0
VBG-Fax: (0 29 04) 97 16-30
Hotel-Tel.: (0 29 04) 8 03-0

Hotel Schloss Lautrach
Sandtnerstraße 4
87763 Lautrach
VBG-Büro Tel: (0 83 94) 9 26 13
VBG-Fax: (0 83 94) 16 89
Hotel-Tel.:  (0 83 94)  910-0

Hotel Schloss Storkau
Im Park
39590 Storkau
VBG-Büro Tel.: (03 93 21) 5 31-0
VBG-Fax: (03 93 21) 5 31-23
Hotel-Tel.: (03 93 21) 5 21-0                  

Bezirksverwaltung 
Bergisch Gladbach
Kölner Straße 20, 51429 Bergisch Gladbach
Tel.: (0 22 04) 4 07-0
Fax: (0 22 04) 16 39

Bezirksverwaltung Berlin
Markgrafenstraße 62, 10969 Berlin
Tel.: (0 30) 7 70 03-0
Fax: (0 30) 7 74 13 19

Bezirksverwaltung Bielefeld
Nikolaus-Dürkopp-Straße 8 
33602 Bielefeld
Tel.: (05 21) 58 01-0
Fax: (05 21) 6 12 84

Bezirksverwaltung Dresden
Schützenhöhe 26, 01099 Dresden
Tel.: (03 51) 81 45-0
Fax: (03 51) 81 45 -109

Bezirksverwaltung Erfurt
Parsevalstraße 2, 99092 Erfurt
Tel.: (03 61) 22 36-0
Fax: (03 61) 2 25 34 66

Bezirksverwaltung Hamburg
Friesenstraße 22, 20097 Hamburg
Tel.: (0 40) 2 36 56-0
Fax: (0 40) 2 36 94 39

Außenstelle Schwerin
Wismarsche Straße 300, 19055 Schwerin
Tel.: (03 85) 50 09-0
Fax: (03 85) 50 09-105

Bezirksverwaltung Ludwigsburg
Elmar-Doch-Straße 40
71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 9 19-0
Fax: (0 71 41) 90 23 19

Bezirksverwaltung Mainz
Isaac-Fulda-Allee 3, 55124 Mainz
Tel.: (0 61 31) 3 89-0
Fax: (0 61 31) 37 10 44

Bezirksverwaltung Mülheim
Solinger Straße 18, 45481 Mülheim
Tel.: (02 08) 99 37-0
Fax: (02 08) 46 02 18

Bezirksverwaltung München
Ridlerstraße 37, 80339 München
Tel.: (0 89) 5 00 95-0
Fax: (0 89) 5 02 48 77

Ihre Prüf- und Zertifizierungsstelle
für die Prüfung und Zertifizierung
von Arbeitsmitteln:
Fachausschuss Verwaltung, 
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg 
Tel.:  (0 40) 51 46 -27 75
Fax: (0 40) 51 46 -20 14

Hauptverwaltung
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg
Postanschrift: 22281 Hamburg 
(Großkunden-PLZ)
Tel.: (0 40) 51 46-0 (Telefonzentrale)
Fax: (0 40) 51 46 -21 46/5 11 01 30
Call Center : (040) 51 46-29 40

WIR SIND FÜR SIE DA!
Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags von 8.00 bis 15.00 Uhr

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft im Internet: www.vbg.de

Das Call Center der VBG –Tel.: (0 40) 51 46-29 40

Ihre Akademien für
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz:
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